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Verkehrsprobleme im „Gemeinsamen Markt" 

Das Vertragswerk über die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft befindet sich zur Zeit im 
Ratifizierungsverfahren der beteiligten sechs Staa-
ten (Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frank-
reich Italien, Luxemburg, Niederlande). In 
seinen Artikeln 74 bis 84 enthält der Vertrag 
besondere Bestimmungen, die sich auf den Ver-
kehrsbereich beziehen; daraus ist in der Öffent-
lichkeit vielfach die Meinung entstanden, daß eine 
Koordinierung der Verkehrspolitik der vertrag-
schließenden Staaten ein selbständiger Bestand-
teil des Abkommens sei. Tatsächlich aber sind die 
Verkehrsbestimmungen in der jetzigen Form als 
eine Ergänzung zu den allgemeinen Verein-
barungen über Art und Formen eines gemein-
samen freizügigen Marktes der Mitgliedstaaten 
anzusehen, sie stellen also kein eigenwertiges 
Ziel der Vertragsbestimmungen dar. Der Grund-
satz, eine gemeinsame Politik auf den Gebieten 
des Verkehrs zu führen (Artikel 3e), gilt nur in 
bezug auf die Errichtung einer Zollunion. Die in 
dem vorliegenden Vertragswerk getroffene Rege-
lung ist also keine Verwirklichung der vor einigen 
Jahren aufgestellten Pläne für eine europäische 
Verkehrsintegration (z. B. Bonnefous-Plan 1951, 
und Monnet-Plan 1955). Für eine etwaige grund-
legende Koordinierung des Verkehrswesens der 
sechs Staaten hätte es konkreterer Bestimmungen 
als der hier vorgesehenen Regelungen bedurft. So 
liegt es durchaus im programmatischen Charakter 
des ganzen Vertrages, wenn die Verkehrsregelung 
materiell zunächst weitgehend unbestimmt ist und 
für die Durchsetzung der wenigen konkreten 
Bestimmungen verhältnismäßig lange Fristen 
vorgesehen sind. 

Grundsätzliche Beseitigung von Dis. 
kriminierungen 

In dem Vertrag über den Gemeinsamen Markt 
erfährt der Verkehrsbereich eine im Prinzip 
ähnliche Regelung wie im Vertrag über die 
Montanunion, dessen Verkehrsbestimmungen bei 
dem Entwurf wohl als Anhaltspunkt gedient 
haben. Hier wie dort soll vorgesorgt werden, daß 
die beabsichtigte Erweiterung der Marktbereiche 
und die Erleichterung des Warenaustausches im 
Vertragsgebiet nicht durch die Eigenarten der 
Verkehrsmärkte — insbesondere durch die Art 

der Preisgestaltung — beeinträchtigt werden. 
Eine Regelung in dieser Richtung wird schon da-
durch nahegelegt, daß infolge der ohnehin gege-
benen Vielgestaltigkeit der Preisbemessungsmerk-
male im Verkehrswesen und ihrer nationalen 
Unterschiede unbeabsichtigt Diskriminierungen 
entstehen können, wenn die jeweiligen nationalen 
Tarifsätze auf einem mehrere Staaten berühren-
den Verkehrsweg zusammengezogen werden (z.B. 
durch von Land zu Land unterschiedliche Tarifie-
rung einzelner Güterarten und durch Frachten-
bruch an den Grenzen). Noch mehr kann die 
Erreichung der allgemeinen Vertragsziele aber 
dadurch erschwert oder gar verhindert werden, 
wenn bisherige nationale Förderungsmaßnahmen 
in Gestalt von Ausnahmetarifen für bevorzugte 
Verkehrtreibende, verkehrslenkende Mengen-
begünstigungen, Unterkostentarife usw. bestehen 
bleiben und auf diese Weise die Wirkungen der 
Maßnahmen auf dem Gebiet der Zölle und der 
Steuern hemmen. Es ist deshalb auch das Haupt-
ziel der Verkehrsregelung innerhalb des Gemein-
samen Marktes, Diskriminierungen beim inter-
nationalen Warenverkehr zu beseitigen und zu 
verhindern; und zwar bezieht sich dies sowohl auf 
Diskriminierungen, die sich aus dem unmodifi-
zierten Zusammenziehen der nationalen Verkehrs-
preise zu einem durchgehenden Satz für den inter-
nationalen Transport ergeben können als auch 
auf die direkten Begünstigungen. Allerdings ist 
der auf das Verkehrswesen bezogene Diskrimi-
nierungsbegriff des Vertrages (Artikel 79, Abs. 1) 
durch andere Klauseln derart eingeengt, daß er 
der Vielfalt der tarifpolitischen Differenzierungs-
möglichkeiten nicht gerecht wird; es ist deshalb 
beachtlich, daß im Vertragstext bereits vorgesehen 
ist, innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten 
einen Plan zur Beseitigung der Diskriminierungen 
aufzustellen, in dem die Einzelheiten über Um-
fang und Tempo der Maßnahmen festzulegen sind. 

Verkehrspolitische Gegensätze 

Da sich noch nicht absehen läßt, welcher Art die 
gemeinsamen verkehrspolitischen Maßnahmen 
sein werden, ist die Bedeutung der Bestimmun-
gen dieses Teilbereiches zunächst darin zu sehen, 
daß man sich angesichts der unterschiedlichen 
verkehrspolitischen Grundsätze in den beteiligten 
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Staaten überhaupt zum Prinzip der Gemeinsam-
keit entschlossen hat; dies ist insofern recht be-
deutsam, als gerade auf dem Verkehrsgebiet im 
Bereich des künftigen Gemeinsamen Marktes 
nahezu entgegengesetzte Prinzipien verwirklicht 
sind: so besteht z. B. in den Niederlanden weit-
gehend Ungebundenheit der Verkehrspreise ohne 
Veröffentlichungspflicht, während in der Bundes-
republik die Gütertarife für den Eisenbahn- und 
Kraftwagenverkehr sowohl in ihrer absoluten 
Höhe als auch in ihrem systematischen Aufbau 
nahezu identisch und als staatlich verordnete 
Festpreise unabdingbar sind. Überhaupt ist in 
diesem Zusammenhang die Frage aufzuwerfen, 
wie weit sich die Eigenarten der einzelstaatlichen 
Verkehrspreise auf die künftigen internationalen 
Regelungen auswirken und in welchem Maße 
wiederum internationale Kompromisse auf die 
Regelung in den einzelnen Mitgliedstaaten ein-
wirken werden. 

Da bisher noch keine umfassende Einigung 
über den konkreten Weg zur Verwirklichung der 
aufgestellten verkehrspolitischen Ziele erreicht 
wurde, werden die Organe der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft nach der Aufnahme ihrer 
Tätigkeit zunächst damit beschäftigt sein, eine 
gemeinsame Lösung zu finden. Ob sich hierbei die 
eine oder andere der zur Zeit bestehenden ver-
kehrspolitischen Konzeptionen oder aber ein 
Kompromiß durchsetzen werden, ist noch völlig 
offen; die bisherigen Gegensätze lassen vermuten, 
daß auf dem Verkehrsgebiet die im Vertrag vor-
gesehenen Übergangsfristen (drei Abschnitte zu 
je höchstens fünf Jahren) voll ausgeschöpft 
werden. 

Bei einem Vergleich mit den Verkehrsbestim-
mungen des Montanunionvertrages fällt auf, daß 
sich im Vertragswerk über den Gemeinsamen 
Markt kein Hinweis darauf findet, daß die Tarife 
für die internationalen Transporte veröffentlicht 
werden müssen. Gerade dieser Frage kommt eine 
besondere Bedeutung zu, obwohl sie zunächst 
mehr formellen Charakter zu haben scheint. Die 
Erfüllung der im Montanvertrag festgelegten Ver-
öffentlichungspflicht (bzw. die Pflicht zur Bekannt-
gabe an die Hohe Behörde) konnte bis jetzt noch 
nicht voll durchgesetzt werden, so daß dies für den 
Geltungsbereich der Wirtschaftsgemeinschaft erst 
recht befürchtet werden muß. Damit wird die so 
wichtige Frage der Transparenz der internatio-
nalen Verkehrsmärkte berührt; gerade zur Förde-
rung der internationalen Freizügigkeit des Ver-
kehrs wäre es dringend erforderlich, die Über-
sichtlichkeit der Verkehrspreise zu verbessern. 
Nach den bisherigen Erfahrungen in den Nieder-
landen (in denen auch die Eisenbahn in ihrer 
Preisgestaltung weitgehend beweglich und kaum 
einem Veröffentlichungszwang unterworfen ist) 
scheint man auf der Seite der Verkehrsunter-
nehmen daran festhalten zu wollen, daß eine 
Liberalisierung im Verkehrswesen mit internen 
Absprachen zwischen Verkehrsunternehmen und 
Großversendern und dergleichen verbunden sein 
muß. Sogar in der Bundesrepublik, in der bisher 
stets an der Aufrechterhaltung des Tarifzwanges 
als Prinzip festgehalten worden ist, geben bei-
spielsweise die Gütertarife der Deutschen Bun-
desbahn nicht mehr vollständig den realen Stand 
der Verkehrspreise wieder, da in bestimmten 
Fällen (so z. B. im Wettbewerb zum Kraftwagen 
für Versender und Empfänger ohne Gleisan-
schluß) Zuschüsse gezahlt werden, die nicht im 

Tarif veröffentlicht sind und je nach Lage des 
Einzelfalles bemessen werden. Auch hier ist also 
die Transparenz des Verkehrsmarktes wesentlich 
eingeschränkt, so daß aus dem Mangel einer ent-
sprechenden Bestimmung in dem Vertragswerk 
über den Gemeinsamen Markt befürchtet werden 
muß, daß ernste Hindernisse für die Durch-
setzung einer größeren Freizügigkeit auftreten 
können. 

Eisenbahntarife im Vordergrund 

Nach den bisherigen Erfahrungen innerhalb der 
Montanunion würden sich die verkehrspolitischen 
Maßnahmen innerhalb des Gemeinsamen Marktes 
zunächst auf eine Revision bestimmter Eisenbahn-
tarife konzentrieren, da es sich hier um Preis-
regelungen handelt, die sich infolge der in Frage 
kommenden Betriebsgrößen nur an ganz wenige 
Unternehmungen zu richten brauchen, um den 
gesamten Marktbereich beeinflussen zu können. 
Da sich die Eisenbahnen der sechs beteiligten 
Staaten fast völlig im Staatsbesitz befinden, ist 
hier ohnehin die Einflußnahme einer künftigen 
europäischen Behörde für den Gemeinsamen 
Markt leichter und schneller möglich als etwa bei 
der Preisgestaltung des Kraftverkehrsgewerbes. 
Zudem besteht für den internationalen Eisen-
bahnverkehr in Europa seit Jahrzehnten einheit-
liches Verkehrsrecht, und der internationale 
Güterverkehr ist in vielen Verbindungen durch 
sogenannte Verbandstarife geregelt, die gegen-
über den Binnentarifen Preisermäßigungen und 
Angleichungen enthalten. Auf der anderen Seite 
sind aber gerade die Eisenbahnen in den meisten 
europäischen Staaten — das gilt besonders für 
Deutschland — bisher vielfach als ein Mittel der 
allgemeinen Wirtschafts- und Staatspolitik ver-
wendet worden, so daß es unwahrscheinlich ist, 
daß die nationalen Eigenarten beispielsweise der 
Preisgestaltung im öffentlichen Interesse (Begün-
stigung bestimmter Gebiete, Wirtschaftszweige, 
Herstellungsverfahren und dergleichen) inner-
halb kurzer Frist aufgegeben werden. Die in 
dem Vertragswerk enthaltenen Schutzklauseln, 
wonach der Ministerrat Entscheidungen über be-
stimmte grundsätzliche Verkehrsfragen — auch 
nach Ablauf der Übergangsfrist — einstimmig 
fassen muß, weisen darauf hin, daß auch weiter-
hin die Verkehrshoheit der beteiligten Staaten 
weitgehend gewahrt werden kann. Darüber hin-
aus ist im Vertrag ohnehin ausdrücklich vor-
gesehen, daß die bisherige Förderung bestimmter 
Gebiete beibehalten werden darf. 

Nominell berühren die Bestimmungen des Ver-
trages nur die Binnenschiffahrt sowie den Eisen-
bahn- und Kraftwagenverkehr der Mitglied-
staaten; Seeschiffahrt und Luftverkehr sind zu-
nächst von der künftigen gemeinsamen Verkehrs-
politik ausgenommen, da es sich bei der Seeschiff-
fahrt um einen nahezu freien Markt handelt, an 
dem eine Vielzahl von europäischen und außer-
europäischen Nationen beteiligt ist und auf dem 
immer noch eine erhebliche Preisbeweglichkeit 
besteht, während die Luftfahrt im gegenwärtigen 
Stadium in allen beteiligten Staaten in nationale 
Regelungen (Einzelregelung der Start- und Lande-
rechte, Gegenseitigkeitsklauseln, Subventionen 
usw.) einbezogen ist und im Güterverkehr bisher 
nur einen geringen Anteil am internationalen 
Warenaustausch und damit in der Interdependenz 
der Verkehrsmittel aufweist. Dennoch werden 
u. a. aber gerade die Probleme der europäischen 
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Häfen und die Beeinflussung ihrer Verkehrs-
ströme zumindest mittelbar in den Bereich euro-
päischer Regelungen fallen. Denn in der Konkur-
renz der großen nordwesteuropäischen Häfen 
untereinander und mit den südeuropäischen 
Häfen spielen die nationalen FörderAngsmaß-
nahmen zur Stützung der eigenen Häfen eine 
große Rolle, in die auch die Binnenverkehrsmittel 
mit ihrer Preisgestaltung einbezogen sind. Gerade 
in diesem Zusammenhang wird es deutlich, daß 
eines der drängendsten Probleme künftiger ge-
meinsamer Verkehrsregelungen sein wird, bei der 
Beseitigung und Verhinderung diskriminierender 
Preisgestaltungen eine brauchbare Abgrenzung 
zu den nach dem Vertragstext zulässigen Wett-
bewerbstarifen zu finden. Die bisher im Zusam-
menhang mit den Verkehrsbestimmungen des 
Vertrages laut gewordenen Äußerungen lassen 
erkennen, daß hier je nach der Interessenlage 
völlig unterschiedliche Auslegungen der Aus-
drücke „Diskriminierung" und „Wettbewerb" 
vertreten werden. Da sich im Vertragstext keine 
näheren Anhaltspunkte finden und nähere offi-
zielle Darlegungen zum materiellen Inhalt der 
Verkehrsbestimmungen noch nicht vorliegen, ist 
anzunehmen, daß auf dem Wege zu den Vertrags-
zielen noch nationale Unstimmigkeiten beseitigt 
werden müssen. 

Auswirkungen auf Nichtmitgliedstaaten 

Da an dem Vertragswerk über den Gemein-
samen Markt nicht alle europäischen Staaten 
beteiligt sind, ergeben sich aus den Regelungen 
für dieses regionale Teilgebiet verkehrspolitische 
Probleme für den gesamten westeuropäischen 
Raum. Es wäre dafür Sorge zu tragen, daß sowohl 
bestehende als auch bereits angebahnte Verkehrs-
übereinkommen, die weiter reichen als das Ver-
tragsgebiet, nicht beeinträchtigt werden. So könn-
ten sich in der Rheinschiffahrt Differenzen mit 
der Schweiz ergeben, wenn in Ausführung des 
Vertrages eine freizügige Betätigung der Binnen-
schiffahrt in den Vertragstaaten zugelassen und 

so etwa der bisherige Kabotagevorbehalth) der 
Bundesrepublik nur für die Mitgliedstaaten des 
Gemeinsamen Marktes aufgegeben würde. — 
Andererseits wäre z. B. für den Transitverkehr 
der Landverkehrsmittel durch die Schweiz und 
Osterreich mit Italien ein Übereinkommen mit 
den Durchgangsländern erforderlich, damit durch 
deren Tarifgestaltung die Beseitigung verkehrs-
politischer Diskriminierungen nicht behindert 
wird. 

Alles in allem ist bei Betrachtung derVerkehrs-
regelung im Vertrag über die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft festzustellen, daß die zur 
Durchsetzung der allgemeinen Vertragsziele auf-
gestellten verkehrspolitischen Ergänzungen in 
ihren anwendbaren Formen erst von den Organen 
der Gemeinschaft (besonders vom „Rat" und der 
„Kommission") gefunden werden müssen. 

Nachdem die Tariferhöhungspläne der Deut-
schen Bundesbahn konkrete Gestalt angenommen 
haben, ist zu erwarten, daß in der Bundesrepublik 
im Anfang des nächsten Jahres die Verkehrs-
preise (nicht nur der Eisenbahnen, sondern auch 
des Kraftverkehrs und eventuell auch derBinnen-
schiffahrt) in Bewegung geraten werden; da die 
Preise hierbei nicht nur in ihrer absoluten Höhe, 
sondern auch in ihrem Systemaufbau verändert 
werden sollen, empfiehlt es sich, bei dieser Um-
gestaltung bereits auf zukünftige Belange der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft Rücksicht 
zu nehmen, um mehrmalige Erschütterungen der 
Wirtschaft zu vermeiden. Gleichzeitig könnte 
hierbei auch die verkehrspolitische Aus-
gangsposition der Bundesrepublik insofern ver-
bessert werden, als bestimmte Tarife von den-
jenigen Elementen bereinigt werden, die schon 
nach den Rahmenbestimmungen des Vertrags-
werkes beseitigt werden sollen, so daß unter Um-
ständen deren Wettbewerbscharakter und die 
Kostenbezogenheit mehr hervortreten. 

h) „Kabotage" bedeutet hier die Beteiligung unter ausländischer 
Flagge fahrender Schiffe am deutschen Binnenverkehr. 

Zur Entwicklung der Eierpreise in der Bundesrepublik Deutschland 

Die Entwicklung der Eierpreise in der Bundesrepu-
blik hat sich vor allem im Winter und Frühjahr für 
den Verbraucher günstig von der Preisentwicklung der 
meisten anderen Lebensmittel abgehoben. Seit Oktober 
1956 liegen die Preise unter dem jeweiligen Vorjahrs-
niveau; der niedrigste Stand wurde in den Monaten 
Februar, März und April 1957 erreicht. Gemessen an 
den Preisen in den gleichen Monaten des Jahres 1950 
betrug die Indexziffer der Eierpreise im Mai und Juni 
etwa 110, während im Mai die Indexziffer z. B. für 
Fleisch bei 140, für Getreideerzeugnisse bei 150, für 
Milch und Milcherzeugnisse bei 125 lag. Geringere 
Preiserhöhungen, zum Teil auch Preisermäßigungen 
wiesen nur noch die Indexziffern für pflanzliche öle 
und Fette sowie Schlachtfette, Margarine und Zucker 
und aus wetterbedingten Gründen diejenigen für Obst 
und Gemüse auf. 

Die Ursachen für die rückläufige Entwicklung der 
Eierpreise lagen in dem stark gewachsenen Angebot 
von Eiern. Die Eigenerzeugung, die 1950/51 bei 
5 Mrd. Stück gelegen hatte, hat sich bis zum Wirt-
schaftsjahr 1956/57 auf etwa 6,2 Mrd. Stück, also 
um fast 25 vH erhöht. Dazu kam eine Einfuhrsteige-
rung von 1,8 Mrd. auf 3,9 Mrd. Stück, so daß in den 
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letzten zwölf Monaten insgesamt 10,1 Mrd. Stück Eier 
für den Verbrauch zur Verfügung standen, das sind 
48 vH mehr als 1950/51. 
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Erzeugung, Einfuhr und verfügbare Mengen von Eiern 

im Bundesgebiet 

in Mill. Stück 

1950151 I 151 1950 
bie 

1954/55 

1951 
152 

1952 
153 

1953 
154 

1954 
155 

1955 
156 

1956 
157 

Juli 1 513 
Aug. 407 
Sept. 304 
Okt. 214 
Nov. 209 
Dzbr. 266 
Jan. 365 
Febr. 507 
März 704 
April 758 
Mai 751 
Juni 627 

Wirt-
schafts-
jahr 5 625 

Juli 140 
Aug. 95 
Sept. 183 
Okt. 215 
Nov. 204 
Dzbr. 178 
Ian. 195 
Febr. 182 
März 169 
April 146 
Mai 153 
Juni 157 

Wirt-
schafts-
jahr 2 017 

Juli 653 
Aug. 502 
Sept. 487 
Okt. 429 
Nov. 413 
Dzbr. 444 
Jan. 560 
Febr. 689 
März 873 
April 904 
Mai 904 
Juni 784 

Wirt-
schafis-
jahr 7 642 

403 
296 
266 
186 
182 
224 
360 
520 
660 
690 
635 
550 

4 972 5 267 5 522 5 851 

Einfuhrüberschüsse 

234 
128 
129 
153 
137 
138 
168 
181 
198 
103 
133 
132 

1 834 

484 
370 
300 
220 
200 
240 
357 
331 
718 
742 
698 
607 

Erzeugung 

520 
402 
251 
181 
192 
261 
360 
530 
7'10 
755 
710 
640 

543 
430 
305 
229 
221 
289 
356 
456 
740 
815 
783 
684 

109 
93 
86 

188 
141 
111 
172 
129 
111 
100 
93 
103 

1 436 

94 
62 

195 
222 
185 
146 
153 
172 
131 
85 
121 
142 

1 708 

111 
78 
221 
245 
261 
243 
224 
154 
179 
222 
187 
192 

2 317 

615 
539 
400 
256 
248 
318 
394 
496 
691 
790 
750 
653 

6 150 

150 
112 
284 
269 
295 
252 
258 
273 
225 
221 
232 
215 

2 786 

577 
489 
355 
230 
212 
308 
414 
353 
656 
765 
740 
652 

5 751 

196 
145 
323 
328 
272 
294 
314 
197 
237 
257 
255 
278 

3 095 

575 
482 
374 
248 
234 
332 
430 
600 
750 
770 

1) 6 185 

240 
193 
375 
319 
361 
377 
385 
324 
334 
358 

1) 3 879 

Verfügbare Mengen 

637 593 614 654 765 773 815 
424 463 464 508 651 634 675 
395 386 446 526 684 677 749 
339 408 403 474 525 558 567 
319 341 377 482 543 484 595 
362 351 407 532 570 602 709 
528 529 513 580 652 728 815 
701 460 702 610 769 550 924 
858 829 851 919 916 893 1 084 
793 842 840 1037 1011 1022 1128 
768 791 831 970 982 995 
6S2 710 782 876 868 930 

6 806 6 703 7 230 8 168 8 936 8 846 1)10 064 

1) Ges hätzt 

Die Entwicklung der Eigenerzeugung zeigte ab 
1950/51 eine laufende Steigerung; hierzu kam bereits 
seit dem Jahre 1953/54 eine verstärkte Einfuhr, die 
in der zweiten Hälfte des letzten Wirtschaftsjahres 
ihren Höhepunkt erreichte. Schaltet man die Saison-
bewegung dadurch aus, daß man die jeweiligen 
Monatsdaten auf die entsprechenden Monatsmittel der 
fünf Wirtschaftsjahre 1950/51 bis 1954/55 als Basis 
bezieht, so zeigt sich der Anstieg sowohl der Erzeu-
gung als auch der Einfuhr besonders deutlich. 

In den Wirtschaftsjahren von 1950/51 bis 1954/55 
nahm die inländische Erzeugung stetig zu, fiel im 
folgenden Jahre etwas zurück und stieg 1956/57 erneut 
an. Auffallend ist, daß die Erzeugung ab 1954/55 sich 
jeweils in der ersten Hälfte des Wirtschaftsjahres rela-
tiv erhöht hat, eine Auswirkung der Frühbruten, die 
bereits im Spätsommer legereife Hennen liefern. Der 
enorme Abfall im Februar 1956 ist auf das sehr kalte 
Wetter in diesem Monat zurückzuführen. 

Die in den Jahren 1950/51 bis 1952/53 ziemlich 
konstante Einfuhr hat sich in den folgenden Jahren 
wesentlich erhöht und erreichte im Wirtschaftsjahr 
1956/57 etwa das Doppelte der Mengen des als Basis 
der Betrachtung zugrundegelegten Fünfjahresdurch-
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sdhnitts. Die beträchtliche Einfuhrsteigerung ist zum 
großen Teil eine Folge der Agrarpolitik Großbritan-
niens, das seine eigene Eierproduktion so stark sub-
ventioniert hat, daß eine weitgehende Versorgung des 
Marktes aus eigener Erzeugung erreicht werden 
konnte. Die bisherigen Lieferanten Holland und Däne-
mark suchten auf dem deutschen Markt einen Aus-
gleich. 

Das Anwachsen der Einfuhr im Jahre 1955/56 auf 
üher 150 vH des Fünfjahresdurchschnitts konnte vom 
westdeutschen Markt ohne Schwierigkeiten aufgenom-
men werden, da im gleichen Jahre die Eigenerzeugung 
zurückging, so daß die verfügbaren Mengen nicht 
höher wurden; in der zweiten Jahreshälfte war der 
Markt sogar unterdurchschnittlich versorgt. Erst im 
Jahre 1956/57 wuchs das Angebot in den Winter-
monaten auf 140 bis 150 vH. Hier trafen zwei Be-
wegungen zusammen: das Aufholen der heimischen 
Erzeugung gegenüber dem Abfall im vorangegangenen 
Wirtschaftsjahr und die steigende Einfuhr. Diesmal 
kumulierten sie sich und brachten von einem Jahr zum 
anderen ein Mehrangebot von 1,5 Mrd. Stück Eiern. 

Da dieses Mehrangebot sich zudem nicht gleichmäßig 
auf das gesamte Wirtschaftsjahr verteilte, sondern 
sich als Folge der abnorm milden Witterung in den 
Wintermonaten häufte, ist es verständlich, daß hier-
durch ein Preiseinbruch hervorgerufen wurde. Dieser 
wäre wahrscheinlich noch größer gewesen, wenn sich 
die Verbrauchernachfrage nicht — gefördert durch die 
hohen Fleischpreise — vermehrt auf die Eier verlagert 
hätte. Sie konnten somit — zum mindesten vorüber-
gehend — die Funktion eines Substitionsgutes er-
füllen. 

Herausgeber : Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin-Dahlem Königin-Luise-Str. 5 und Bonn, Burgstr.160 
Praiident: Prof. Dr. Ferdinand Friedensburg. Abteilungsleiterkollegium: Dr. Gerhard Abeken, Dr. Ferdinand Grünig, 

Prof. Dr. Bruno Kiesewetter, Dr. Rolf Krengel, Dr. Hans Liebe, Prof. Dr. Joachim Tiburtius, Dr. Albert Wiesler. 
Schriftleitung : Dr. Hans Liebe, Berlin-Frohnau,Edelhofdamm 36. Verlag: Duncker&Humblot, Berlin-Lichterfelde, Geranlenstr.2. 
Druck : Buch- und Kunstdruckerei Gustav Ahrens, Berlin N 65, Friedrich-Krause-Ufer 24. Alle Rechte vorbehalten. Printed in Germany. 
Bezugspreis  für den Jahrgang (einschließlich Zustellung im Inland) DM 32,—, halbjährlich DM 17.—, vierteljährlich DM 9,—. 

— Hierzu 1 Zahlenbeilage — 



Beilage zum Wochenbericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 

24. Jahrgang Berlin, den 26. Juli 1957 Nr. 30 D 
Gegenstand 

Ge-
biet x) Einheit j•) 

1956 

Monatliche 
Zahlen-
übersicht 

Mai 1957 

1957 

März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Anzahl der Werktage 26 24 23,2 26 26 26,9 25 I 27 I 24,4 24 

Jan. Feb. 

26 24 

März 

26 

April Mai 

24 25 

Beschäftigung 
und Arbeitslosigkeit 

Beschäftigte 1) z)   

1)   

darunter weibliche   

Arbeitslose bei den Arbeiteamtern 
„ ) 

Anteil der Arbeitslosen an den 
Arbeitnehmern")   

Unterstützte Arbeitslose 4) . .   

Arbeitsunfähige Kranke 6) .   

Offene Stellen b. d. Arb.-Ämtern 

Arbeitslose je 100 offene Stellen 
(Andrangziffern) . 

BRD 1000 
W-B „ 
Saar 
BRD vH 
W-B „ 
Saar 
BRD 1(x)0 
W-B „ 
Saar „ 

BRD vH 
W-B 
Saar 

BRD 1000 
W-B 
BRD 
W-B „ 
BRD „ 
W-B 
Saar „ 

BRD 

E 

M 
M 
E 

17531 
800 
325 
33,1 
42,1 
23,1 
1019 
139 
6,7 

5,5 
14,8 
2,0 

1134 
113 
678 
43 

285 
5,0 
3,3 

358 

325 

23,1 
635 
120 
5,9 

3,4 
12,7 
1,8 

603 
96 
613 
42 

258 
4,8 
3,5 

246 

326 

23,3 
539 
114 
5,5 

2,9 
12,1 
1,7 

476 
92 

561 
40 
256 
4,3 
4,0 

210 

18392 
842 
326 
32,8 
41,1 
23.'2 
479 
108 
5,4 

2,5 
11,3 
1,6 

416 
85 

590 
39 
260 
4,8 
4,4 

184 

327 

23,3 
430 
100 
5,4 

2,.3 
10,5 
1,6 

365 
75 
604 
39 
252 
6,1 
4,7 

171 

329 

23,4 
409 
94 
5,4 

2,2 
9,9 
1,6 

336 
66 

621 
41 
252 
6,2 
4,5 

163 

18609 
860 
330 
33,1 
41,6 
23.5 
411 
91 
5,2 

2,2 
9,5 
1,5 

329 
65 
657 
44 
236 
5,7 
4,6 

174 

331 

23,6 
426 
90 
5,1 

2,2 
9,5 
1,5 

318 
65 

614 
50 
210 
5,5 
4,7 

203 

329 

23,6 
641 
104 
5.3 

3,4 
10,9 
1,6 

318 
69 

640 
48 
153 
3,6 
3,7 

419 

18003 
831 
329 
33,9 
41,1 
23,8 
1089 
114 
5,1 

5,7 
12,1 
1,5 

647 
90 

584 
45 

126 
2,5 
3,0 

863 

327 

23,7 
1476 
125 
6,0 

7,7 
13,3 
1,8 

1168 
100 
741 
55 

159 
4,2 
3,3 

927 

328 

23,8 
1112 
110 
5,9 

5,8 
11,7 
1,8 

1083 
91 
724 

o) 56 
209 
4,2 
4,4 

533 

18465 
839 
329 
33,4 
42,5 
23,9 
702 
102 
5,5 

3,7 
10,8 

o) 1,7 

758 
83 

667 
55 
249 
4,5 
4,8 

282 

329 

24,0 
589 
102 
5,1 

3,1 
10,7 
1,5 

507 
79 

236 
4,5 
4,9 

250 

330 

24,0 
494 
94 
5,2 

2,5 
9,9 
1,6 

430 
73 

232 
4,8 
4,3 

213 

Beschäftigung d. Industrie e) 
Beschäftigte, gesamte Industrie 
dar.: Bergbnu   

Steine und Erden . .   
Eisen und Stahl . . .   
NE-Metalle   

Stahlbau   
Maschinenbau   
Fahrzeugbau   
Schilfbau   
Elektrotechnik   
Feinmechanik und Optik 
Eisen-, Blech- u. Metall-
waren   

Chemie   
Holzverarbeitung . . .   

Textil   
Bekleidung  
Nahrungsmittel   
Genußmittel   

Beschäftigte, gesamte Industrie 
Produktionsgüterind. 

„ Verbrauchsgüterind. . 

BRD 1000 

1949 = 100 

E 6823,3 
646,9 
239,3 
234,6 
7'2,7 

168,7 
759,8 
310,2 
87,8 

503,5 
134,9 

345,5 
378,2 
212,3 

631,0 
292,6 
272,4 
142,2 

147,2 
153,2 
138,7 

61363,7 
658,4 
269,1 
237,4 
7:3,2 

172,6 
784,8 
314,6 
90,8 

512,5 
137,2 

350,2 
383,0 
214,9 

638,3 
300,0 
2.5,9 
143,0 

150,1 
156,9 
140,5 

7005,4 
657,8 
259,2 
239,7 
73,3 

173,2 
790,5 
315,9 
91,7 

515,9 
138,1 

352,2 
355,1 
215,9 

637,9 
300,7 
284,0 
143,7 

151,0 
158,0 
141,1 

70'20,5 
656,6 
281,7 
240,9 
73,1 

173,9 
791,8 
315,4 
92,1 

518,2 
1.38,1 

352,9 
386,7 
217,1 

637,8 
300,0 
287,8 
143,7 

151,3 
1.98, 3 
141,5 

7057,8 
656,1 
283,1 
242,6 
73,4 

174,8 
195,1 
314,4 
93,2 

521,6 
138,5 

353,7 
388,2 
218,5 

639,4 
300,8 
299,8 
144,0 

152,1 
158,9 
142,8 

7097,9 
656,7 
282,5 
244,6 
73,6 

176,9 
797,3 
314,3 
93,6 

527.0 
138,7 

354,4 
391,4 
219,7 

641,1 
304,3 
311,5 
143,7 

153,0 
159,5 
144,2 

7101,4 
656,9 
279,4 
244,8 
73,4 

174,7 
796,7 
310.9 
93,3 

528,2 
138,5 

354,4 
391,5 
220,2 

641,4 
308,2 
315,6 
143,5 

153,1 
159,1 
145,1 

7125,6 
656,9 
272,5 
245,2 
73,1 

179,0 
797,8 
308,6 
93,0 

530,4 
139,3 

356,4 
391,4 
222,1 

645.1 
312,7 
3'29,5 
143,1 

153,6 
159,0 
146,7 

7118,5 
656,7 
261,9 
245,4 
73,3 

178,8 
797,6 
310,7 
92,9 

529,3 
139,2 

357,8 
391,8 
22:3,8 

646,9 
313,4 
327,1 
143,5 

153,4 
158,7 
146,9 

7037,7 
657,2 
239,8 
245,4 
73,1 

177,9 
-d9ä,3 
309,3 
92,7 

527,0 
138,6 

355,0 
390,1 
220,8 

641,9 
310,9 
304,5 
142,7 

151,7 
157,4 
144,3 

6993,3 
659,7 
219,2 
246,2 
73,7 

180,4 
798,2 
312,4 
94,2 

530,9 
138,9 

360,8 
389,1 
218,9 

643,1 
312,7 
294,0 
141,3 

150,7 
157,3 
141,7 

7018,1 
661,6 
225,9 
249,0 
74,1 

180,7 
801,7 
312,5 
94,8 

534,3 
139,5 

359,9 
391,'3 
217,8 

641,8 
313,6 
29'3,6 
140,5 

151,2 
158,2 
141,6 

7065,0 
664,1 
254,4 
251,4 
74,2 

181.3 
803,5 
314,6 
96,2 

537,5 
139,9 

359,3 
343,7 
218,2 

639,3 
3 t4,7 
289,5 
141,2 

152,2 
159,8 
141,5 

7171,1 
672,8 
268,6 
256,6 
75,1 

183,0 
821,8 
319,2 
100,4 
545,8 
142,0 

366,1 
398,1 
218,7 

643,7 
320,0 
288,0 
142,4 

154,5 
162,8 
142,6 

7217,3 
673,1 
274,1 
257,8 
75,2 

163,6 
827,0 
322,'2 
101,3 
550.5 
142,7 

366,0 
400,6 
220,8 

644,4 
3'21,2 

155,5 
163,8 
143,1 

Darunter Arbeiter 7) 

Gesamte Industrie   

Produktionsgüterindustrien . .   
Verbrauchsgüterindustrien . .   

BRD 1000 
1949 = 100 

E 5685,0 
145.4 
149,0 
138,0 

5800,6 
148,4 
152,6 
139,7 

5834,4 
149,3 
15:3, 6 
140,4 

5846,2 
149,6 
153,9 
140,7 

5877,8 5909,6 
150,4 151,2 
154,4 154,8 
142,2 143,7 

5909,7 
151,2 
154,4 
144,4 

5930,1 
151,7 
154,1 
146,4 

5920,2 
151,4 
153,7 
146,5 

5840,8 
149.4 
152,3 
143,6 

5196,3 5816,3 
148,3 148,8 
151,9 152,7 
141,0 140,9 

5857,1 
149,8 
154,4 
140.7 

5941,7 

Geleistete Arbeiterstunden 

Gesamte Industrie   

Produktionsgüterindustrien . . 
Verbrauchsgüterindustrien . . 

BRD Mill. 
1949 = 100 

S 1078,9 
151,3 
155,2 
144,6 

1060,9 
148,7 
153,8 
140,1 

1070,3 
150,0 
154, 8 
142,0 

1099,1 
154,0 
160,8 
142,4 

1078,8 
151,2 
157,2 
141,0 

1099,7 
154,1 
158,5 
147,0 

1079,6 
151,3 
154,7 
146,0 

1147,4 1112,6 
160,8 155,9 
162,2 156,4 
159,3 156,2 

1022,9 
143,3 
144,7 
141,9 

Tägliche Arbeitszeits) 

Gesamte Industrie   

Produktionsgüterindustrien. .   

Verbrauchsgüterindustrien . .   

BRD Std. 
1949 = 100 

Std. 
1949 = 100 

Std. 
1949 = 100 

D 7,30 
102.5 
7,30 
101,6 
7,29 
102,6 

7,62 
107,0 
7,65 
106,5 
7,55 

106,3 

7,91 
111,1 
7,92 
110,3 
7,88 

110,9 

7,23 
101,5 
7,33 

102,1 
7,04 
99,1 

7,06 
99,1 
7,14 
99,5 
6,90 
97,1 

6,92 
97,1 
6,94 
96,7 
6,88 
96,8 

7,31 
102,6 
7,31 
101,9 
7,31 

102,9 

7,17 
100,6 
7,10 
99,0 
7,29 
102,6 

7,70 
108,0 
7,60 

106,0 
7,90 
111,2 

7,30 
102,4 
7,22 

100,7 
7,45 
104,9 

1074,0 
150,5 
15:3,2 
146,7 

7,13 
100,0 

07 
98,6 
7,24 

101,9 

1011,3 
141,7 
144,7 
137,3 

7,24 
101,5 
7,20 
100,4 
7,34 
103,3 

1057,4 
148,2 
152,5 
141,5 

6,91 
96,9 
6,92 
96,5 
6,89 
97,0 

1052,6 
147,5 
152,5 
139,5 

1095,4 
153,5 
158,4 
145,8 

I n dus tr. Arb e it spro du ktivit ät0) 

je Beschäftigten   
je Arbeiterstunde   

BRD 1949-100 E 156,2 
156,0 

162,7 
155,7 

166,9 
153,9 

160,5 
161,9 

155,0 
160,2 

153,1 164,2 164,9 
161,5 164,0 168,0 

175,4 
166,3 

162,7 
16:3,2 

156,9 
161,4 

162,9 
164,8 

o)160,2 
)169,0 

)167,7 
0)166,6 

170,2 
170,3 

Stundenverdienst d.Arbeiterlo) 

Lohnempfänger insgesamt . .   

Männliche Arbeiter   

Weibliche Arbeiter   

BRD Pf 
1949 = 100 

Pf 
1949 = 100 

Pf 
1949 = 100 

D 
159,5 

162,2 

161,4 

161,3 

163,2 

162,9 

192,9 
163,1 
211,7 
164,1 
134,8 
164,4 

163,6 

164,6 

165,4 

164,1 

165,0 

166, 4 

194,7 
164,6 
213,5 
165,5 
137,3 
167,4 

165,7 

167,0 

168,8 

166,9 

168,5 

170,1 

198,8 
168,0 
219,3 
170,0 
140,6 
171,5 

169,1 

171,1 

172,.9 

Preisindex f.d.Lebenshaltung 
Gesamt,unter.Verbrauchergruppe 

mittlere 
gehobene 

Gesamt, mi ttl. V erbrauchergruppe 
Ernährung   
Getränke u. Tabakwaren . .   
Wohnung   
Heizung und Beleuchtung 
Hausrat   
Bekleidung   
Reinigung und Körperpflege   
Bildung und Unterhaltung 
Verkehr   

BRD 1938-100 

1949 = 100 

D 181 180 180 150 181 179 179 180 181 181 
177 176 176 176 176 175 176 176 177 178 
175 175 175 175 175 175 175 176 177 17-, 
106 106 106 106 106 106 106 106 107 107 
113 11'2 112 112 112 110 111 111 112 112 
82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 

117 118 118 118 118 118 118 119 119 119 
130 130 130 130 131 131 131 133 134 134 
89 90 90 90 90 91 91 91 91 92 
86 86 86 86 86 87 87 87 81 87 
98 98 97 9S 98 98 98 98 98 98 

111 112 112 11'2 112 112 112 113 113 113 
119 117 117 117 117 117 117 117 117 117 

170,2 

172,2 

174,4 

202,7 
171,3 
223,5 
173,3 
144,'3 
175,9 

182 
178 
178 
107 
112 
83 
119 
134 
93 
87 
98 
114 
117 

182 
178 
178 
107 
112 
83 

119 
134 
93 
87 
98 

114 
117 

182 
177 
177 
107 
111 
83 
119 
134 
93 
88 
99 

115 
118 

182 
178 
178 
107 
111 
82 
1120 
134 
94 
88 
99 
115 
119 

182 
178 
179 
107 
112 
82 

120 
134 
94 
89 
100 
115 
119 

') BRD = Bundesrepublik Deutschland (ohne Saarland). W- B = West-Berlin, Saar = Saarland. - j') E = Monatsende, M = 
D = Monatsdurchschnitt. - Kursive Zahlen: Vorläufig oder geschätzt. - e) Berichtigte Zahl. 
t Arbeiter, Angestellte und Beam te; ohne Heimarbeiter. - 2) Einschl. anerkannter politiselier Flüchtlinge ohne Zuzug. - s) Arbeitnehm 
4 Hauptunterstützungsempfänger der Arbeitslosenversicherung und -hilfe. - s) Versicherungspflichtige Mitglieder der sozialen 
er Industrieberichterstattung. Ohne Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerke und Bauindustrie. - 7) Einschl. gewerblicher Lehrli 

Arbeiterstunden je Arbeiter. - a) Industrie ohne Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerke und Bauindustrie. Neuberechnung. - 
Elektrizitätswerke und Bergbau. 

Soweit es sich nicht um Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung handelt, entstammen die Angaben 
Bundesamt, Wiesbaden. - Stat. Landesamt Berlin. - Bundesant, f. Arbeitsverm. u. Arbeitslosenvers., Nürnberg. - Stat. Amt d. 

n 


